
Anlage 1 

Im Internet unter: www.daad.de/alumni-plus 

Welche Förderleistungen können Sie vom DAAD erwarten?  
 

1. Personal: 
 
Befristeter Einsatz von wissenschaftlichen Mitarbeiter(inne)n (1 EG 13 bis zu 3 Monaten p.a.) 
und/oder studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften: 
 
• für Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Erfolgskontrolle der Vor-

haben/Aktivitäten inkl. Berichterstattung an den DAAD (zahlenmäßiger Nachweis, Sachbericht, 
Statistik) 

• für Erstellen und Versand von Alumni-Informationsmaterialien und Fachliteratur 
• für Pflege von Alumni-Datenbanken 
• für Organisation des Netzwerks (z.B. Kommunikation, Koordination, Workshops, vorhabensbe-

zogene Schulungen/Fortbildungen von deutschen und ausländischen Netzwerk-
koordinator(inn)en) (nur in Aktivität B) 

 
2. Sachmittel: 
 
• Sachausgaben in Deutschland und beim Projektpartner für Planung, Vorbereitung, Durch-

führung, Nachbereitung und Erfolgskontrolle der Vorhaben/Aktivitäten (inkl. Werbemaß-
nahmen, fachlichem und kulturellem Rahmenprogramm, Erstellen und Versand von 
Informationsmaterialien) 

• Visa-Gebühren und Impfungen für deutsche und ausländische Teilnehmer 
• Krankenversicherung (ggf. mit kombinierter Haftpflicht) bis zu 30 € pro Teilnehmer für die ge-

samte vorhabensbezogene Aufenthaltsdauer 
• Reise- und Aufenthaltskosten des Projektpersonals (das aus den Fördermitteln finanziert wird) 

der deutschen Hochschule/n (max. Sätze s. u.) 
• Kosten für fachliche und kulturelle Exkursionen im Rahmen der Veranstaltung 
• Honorare für max. 3 externe Experten bis zu 250 € pro Tag (eine größere Anzahl von Experten 

bedarf einer besonderen Begründung) 
• Einmalige bürotechnische Ausstattung der lokalen Netzwerkstellen im Ausland (Begründung 

erforderlich): bis zu 2.500 € (nur in Aktivität B) 
(Für die von der deutschen Hochschule aus Mitteln der Zuwendung beschafften Gegenstände, 
die beim ausländischen Partner verbleiben, ist dem Verwendungsnachweis eine ent-
sprechende Überlassungserklärung beizufügen). 

 
3. Geförderte Personen 
3.1. Beförderung: 
 
• Fahrtkosten der ausländischen Teilnehmer/innen zum Veranstaltungsort und zurück 
• Fahrtkosten der Referenten zum Veranstaltungsort und zurück 
• Fahrtkosten für Netzwerkkoordinatoren (nur in Aktivität B) zur deutschen Hochschule und zu-

rück 
 
Generell sind die preiswertesten Beförderungsmittel in Anspruch zu nehmen. 
 
3.2. Aufenthalt: 
 
• Für alle ausländischen Teilnehmer/innen pro Tag bis zu 95 € für Unterkunft und Verpflegung 

für max. 11 Tage (An- und Abreisetag gelten jeweils als ½ Tag) 
• Mit besonderer Begründung: Aufenthaltskosten für Referenten nach dem o. g. maximalen Ta-

gessatz 
 
Gesamtfördersumme 
 
Abhängig von Dauer und Teilnehmerzahl max. 60.000 € pro Veranstaltung 
 
Zusätzlich für Aktivität B max. 10.000 € im Jahr 


